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Jahresabschluss 2022 

der KreisAbfallWirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 beschlossen: 

 

Der mit Prüfbericht der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft geprüfte und mit 

einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das 

Wirtschaftsjahr 2022 und der Lagebericht der KreisAbfallWirtschaft werden gemäß 

§ 35 EigBetrVO festgestellt. 

 

Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes KreisAbfallWirtschaft im Wirtschaftsjahr 

2022 beträgt 190.562,48 €. Der Jahresüberschuss setzt sich aus dem hoheitlichen 

Gebührenergebnis (5.976,84 €), dem sonstigen Ergebnis (-6.688,56 €), dem Ergebnis 

aus dem Betrieb gewerblicher Art „DSD“ (166.392,44 €) und dem Ergebnis des 

Betriebes gewerblicher Art „Grünschnitt“ (24.881,76 €) zusammen. 

 

Die Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 6.384,70 € und wird 

abzüglich der Kapitalertragsteuer an den allgemeinen Haushalt des Landkreises 

Hameln-Pyrmont abgeführt. 

 

Die verbleibenden Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art werden der 

Gewinnrücklage der Betriebe gewerblicher Art zugeführt. Es ergibt sich ein 

Gesamtbetrag i.H.v. 190.866,34 € („DSD“ 165.999,47 €/ „Grünschnitt“ 24.866,87 €), 

der in die Gewinnrücklage eingestellt wird. Der Verlust des sonstigen Betriebes 

(-6.688,56 €) wird durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage des Betriebes 

gewerblicher Art „Grünschnitt“ i.H.v. 7.945,11 € (6.688,56 € Ausgleich Sonstiges  

Ergebnis; 1.256,55 € abzuführende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) 

gedeckt. 

 

Der Betriebsleitung der KreisAbfallWirtschaft wird gemäß § 35 der EigBetrVO für das 

Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat sich dem Prüfungsergebnis der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 24.05.2023 angeschlossen. 

 

Der Jahresabschluss liegt im Anschluss an diese Bekanntmachung vom 21.08.2023 

bis 29.08.2023 während der Dienstzeit zur Einsichtnahme bei der 

KreisAbfallWirtschaft Landkreis Hameln-Pyrmont, Ohsener Str. 98, 31789 Hameln, 

öffentlich aus. 
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